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§3

Höhe des staatlichen Kindergeldes
Das staatliche Kindergeld beträgt* entsprechend der An

zahl der dem Haushalt angehörenden wirtschaftlich noch nicht 
selbständigen Kinder für

a) das 1. Kind
b) das 2. Kind
c) das 3. Kind
d) das 4. Kind
e) das 5. und jedes weitere Kind

§4
Gewährung bei Aufenthalt in einer Einrichtung

(1) Das staatliche Kindergeld wird auch für Kinder ge
währt, die sich in einem Schulintemat, einer Einrichtung der 
Jugendhilfe, des Gesundheits- und Sozialwesens oder in einer 
anderen Einrichtung befinden.

(2) Der Minister für Gesundheitswesen regelt, in welchen 
Ausnahmefällen die Gewährung des staatlichen Kindergeldes 
gemäß Abs. 1 ruht

§5
Antragstellung

(1) Das staatliche'Kindergeld wird auf Antrag gewährt Der 
Antrag darf nur von einem Anspruchsberechtigten und nur 
bei einer Auszahlungsstelle gestellt werden.

(2) Zur Beantragung des staatlichen Kindergeldes erhalten 
die Anspruchsberechtigten für jedes Kind eine Auszahlungs
karte. Die Übergabe dieser Auszahlungskarte durch den An
spruchsberechtigten an die gemäß § 6 zuständige Auszahlungs
stelle gilt als Antragstellung.

Prüfung des Anspruchs und Auszahlung

§ 6

(1) Die Auszahlung des staatlichen Kindergeldes erfolgt 
durch

a) die volkseigenen und ihnen gleichgestellten Betriebe, 
staatlichen Organe und Einrichtungen, gesellschaftlichen 
Organisationen, Handwerker, privaten Gewerbetreiben
den, freiberuflich Tätigen, sonstigen selbständig Tätigen 
und andere Bürger sowie durch die konfessionellen Ein
richtungen für die Kinder der bei ihnen in einem Arbeits
rechtsverhältnis stehenden Arbeiter und Angestellten,

b) die Produktionsgenossenschaften der Landwirtschaft und 
deren kooperative Einrichtungen sowie andere soziali
stische Produktionsgenossenschaften für die Kinder der 
Genossenschaftsmitglieder bzw. Mitglieder der koopera
tiven Einrichtung und die Kinder der dort im Arbeits
rechtsverhältnis tätigen Arbeiter und Angestellten,

c) die Universitäten, Hoch- und Fachschulen für die Kin
der der Direktstudenten, Forschungsstudenten und Aspi
ranten,

d) die für die Auszahlung von Renten oder Versorgungs
leistungen zuständigen Stellen für die Kinder der Rent
ner oder Empfänger einer Versorgung,

e) den Rat des Kreises, Abteilung Finanzen, für die Kin
der der Handwerker, privaten Gewerbetreibenden, frei
beruflich Tätigen und anderen selbständig Tätigen (nach
folgend selbständig Tätige genannt) sowie der unständig 
Beschäftigten, die steuerlich über einen Lohnnachweis 
erfaßt sind,

f) den Rat der Gemeinde, der Stadt bzw. des Stadtbezirkes 
für die Kinder der Empfänger einer Sozialfürsorge- oder 
anderen Unterstützung, alleinstehender Mütter ohne Ar-

* In den genannten Beträgen sind die laufende staatliche Unter
stützung gemäß dem Gesetz vom 27. September 1950 über den Mutter- 
und Kinderschutz und die Rechte der Frau in der Fassung des Än
derungsgesetzes vom 28. Mai 1958 (GBl. I Nr. 33 S. 416) und der staat
liche Kinderzuschlag gemäß dem Gesetz vom 28. Mai 1958 über die Ab
schaffung der Lebensmittelsarten (GBl. I Nr. 33 S. 413) enthalten.

beitseinkommen und gegebenenfalls weiterer unter 
Buchstaben а bis e nicht genannter Personen.

(2) Die Auszahlungsstellen sind für die Prüfung des An
spruchs zuständig.

§7
(1) Die Zahlung des staatlichen Kindergeldes ist — soweit 

nicht im Abs. 2 etwas anderes bestimmt ist — jeweils für den 
laufenden Monat vorzunehmen, und zwar

— für Gehaltsempfänger zusammen mit der Gehaltszahlung,
— für Lohnempfänger zusammen mit der Lohnzahlung bzw. 

der ersten Abschlagszahlung,
— für Stipendienempfänger, Rentner und Ehnpfänger anderer 

staatlicher Leistungen oder Leistungen der Sozialversiche- . 
rung zusammen mit der Stipendien-, Renten- oder anderen 
Zahlung,

— für Mitglieder sozialistischer Produktionsgenossenschaften 
zusammen mit den Arbeitsvergütungen.

(2) Für die Kinder der selbständig Tätigen erfolgt die Zah
lung vierteljährlich, für die Kinder der unständig Beschäftig
ten monatlich durch Verrechnung mit den an den Staatshaus
halt abzuführenden Steuern oder Beiträgen zur Sozialversi
cherung

(3) Das staatliche Kindergeld gehört nicht zum Durch
schnittsverdienst Eis unterliegt nicht der Lohn- bzw. der Ein
kommensteuer sowie der Beitragspflicht zur Sozialversiche
rung und ist nicht pfändbar.

§ 8

Pflicht zur Meldung von Veränderungen

(1) Die Empfänger eines staatlichen Kindergeldes sind ver
pflichtet, alle Veränderungen, die die Gewährung des staat
lichen Kindergeldes berühren, der zuständigen Auszahlungs
stelle unverzüglich mitzuteilen.

(2) Tritt ein Kind, für das staatliches Kindergeld gezahlt 
wurde, in die Berufsausbildung bzw. ein anderes Arbeits
rechtsverhältnis ein oder nimmt es ein Studium an einer 
Hoch- oder Fachschule auf, ist die Auszahlungskarte durch 
den Betrieb, mit dem das Arbeitsrechtsverhältnis abgeschlos
sen wurde, bzw. durch die Hoch- oder Fachschule eihzuziehen. 
Das gilt nicht im Fall des § 2 Abs. 2 Buchst, b.

U.
Besondere Unterstützung kinderreicher Familien 

und alleinstehender Bürger mit 3 Kindern

§9
Verantwortung der staatlichen Organe,

Betriebe und Einrichtungen
(1) Die Räte der Gemeinden, Städte und Stadtbezirke sowie 

die Betriebe und Einrichtungen haben1 den Familien mit 4 und 
mehr Kindern (nachfolgend kinderreiche Familien genannt) 
sowie den alleinstehenden Bürgern mit 3 Kindern in Zusam
menarbeit mit gesellschaftlichen Organisationen besondere 
Unterstützung zu geben. Sie sind verpflichtet, sich einen Über
blick über die Arbeite- und Lebensbedingungen dieser Fami
lien zu verschaffen, um deren Probleme kennenzulernen und 
auf dieser Grundlage — auch wenn kein Antrag vorliegt — 
finanzielle Zuwendungen zu gewähren und andere geeignete 
Maßnahmen zu organisieren'. Die Betriebe, Einrichtungen und 
Genossenschaften unterbreiten dazu Vorschläge. Die gesell
schaftlichen Organisationen sind ebenfalls hierzu berechtigt. 
Die Familien können auch selbst Anträge stellen.

(2) Zur Koordinierung aller Maßnahmen können die Räte 
der Bezirke, Kreise, Städte und Stadtbezirke eine Kommis- .

1 sion bilden. Ihr sollten verantwortliche Mitarbeiter der zu-
I

ständigen Fachorgane des Rates, Vertreter der Vorstände bzw.
I Leitungen des FDGB, des DFD und der FDJ, Vertreter 

volkseigener Betriebe, Vertreter von Ehe- und Familienbera-

monatlich 20 M 
monatlich 20 M 
monatlich 50 M 
monatlich 60 M 
monatlich 70 M.


